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allgemeine Hinweise gegeben WUT“  e  den statt konkreter Anéaben, über die bestehen
den vorbildlichen Familienhelferinnenschulen und über die Orden und
die S1C. der Familien- und Hauskr I, ongregafiönem

Lınz D. @kenpflege wıdme
Prof. JTosef chreiberhuber

Das Apostolat der jungen heiter. Von 0sSe: Cardın. 92.) Das Apostolat derLaijen. Von Papst Pıus Papst Pıus XIL Ausgewählt VO.:  m Mons. Carlo Carbone,
übersetzt VO  w rof. Dr. Görhlich. (Handbuch des Apostolates, herausgegeben
VO.  S Dr. Edwın Fasching, un!‘ 3.) Feldkirch 1956, Verl der Quelle,Leinenje 2 und efr 4, —} kart. 1 DM und sir E

Nach Lombardis „Grundriß einer besseren Welt“ macht 1388K) der Verlag inı seiner
dankenswerten chriıftenreihe DU} vıer Unterweisungen zugänglıch, die Cardın, der
Gründer der internationalen „Katholischen Arbeiterjugend“, seiner Führerschaft ZUE
Vorbereitung auf das i{ünfundzwanzig]ährige Gründungsjubiläum gab Sie enthalten
eıne Art Zusammenfassung SeINES Waollens und seiner Methode. Die menschliche
un! göttliche Berufung des Jungen Arbeiters, Wesen, Aufgabe un Spiritualität desJungarbeiteraktivisten un! „Jeiters werden umrıssen. Angeschlossen 1! der Jubi-lJäumsbrief Pıus XIL un! eıne Ansprache Gardı)
modernen Arbeiterapostels noch spurt.

115, aus der — die BADUZC Gluf; dieses

Die Zzweite ringt ausgewählte Lexte der etzten sechs Päpste Fragendes Laiıenapostolates. allgemeinen un der Katholischen Aktion 1m besonderen:Mission der Kırche; Ursprung' des Laienapostolates; Grundlage, Auftrag, Aufbau,
Methode der Katholischen Aktion; iıhr Verhältnis ZUrC Hierarchie;: iıhre Aktıivıtäten
bis 1ns politisch-soziale Leben Den einzelnen Ka
fassende Einführung vorausgeschickt.

piteln ıst jeweils eine kurze zusammer
Liınz d Dr. Ferdinand Klostermann

Kirchenrecht
Klöster nichteigenen Anstalten., Eıne kirchenrechtliche Untersuchung &.  u.  berdie Anvertrauung VOo Anstalten klösterliche Verbände. (Veröffentlichung der

Arbeitsgemeinschaft Westfälischer Ordensgenossenschaften). Von Alfons FehringerSAC (60.) Paderborn 1956, Verlag Ferdinand Schöningh., Brosch. 6.5  ©
An Hand einer SCHNAUCHN Erklärung.des Ordensstandes 1 allgemeinen beweılst derVerfasser, daß Ordensleute nıemals DUr als Arbeitnehmer der Anstalt betrachtetwerden dürfen, da ihre besondere Stellung, die sıch durch die Urdensgelübde ergibt,keine reın iınnerliche Angelegenheit ıst. Im kurzen Strichen wırd die rechtlıche Natur

der (kirchlichen und nıchtkirchlichen) Anstalten gezeichnet. Das Ergebnis des Vertrages,den Anstalt und Orden schließen, ist eıne NeEUE Niederlassung, eın Kloster als e1gen-ständige KRechtspersönlichkeit.
Die Arbeit S1C. hauptsächlich mıt den Vertragsklauseln (Erlaubtheit und

legitime Form) und mıt der Natur des Vertrages auseiınander. Fehringer gibt 81C. nichtdam  1t zuirıeden, den Vertrag als einen Dienstvertrag bezeichnen, aus dem sich
(wegen der Besonderheit des Ordensstandes) ein „Dienstverhältnis eigener Art“ erg1ibt.Der Vertrag begründet vielmehr eın Anvertrauungsverhältnis ım Sinne des Kırchen-
rechts. Obere Vo  S Klöstern und Anstalten, die ınen Klostervertrag schließen
wollen oder schon ıin ınem solchen Vertragsverhältnis stehen, werden beı der Lektüre
des Buches Te Sachkenntnis vertiefen und mehr gegenseltiges Verständnis auf bringen.Lıinz Dr. Karl Böcklinger

Aufhebung der ehelichen Lebens memschaft nach göttliıchem, kirchlichem und
bürgerlichem Recht. Von Josef fab (Reihe: Wort und Antwort, and EN)Salzburg 1957, Otto-Müller- Verlag, Lemen.

Der erstie Teil dieser sechr verdıenstlichen, untier Heranzıehung eines umfangreichengeschichtlichen und rechtsvergleichenden Materials geschriebenen Studie behandelt
die Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft nach göttlichem Recht, wobei
zwıschen Naturrecht und Offenbarungsrecht unterschieden wırd. Als „natürliches‘“
Recht erscheıint dem Verfasser dasjenige, w as „ duS der Natur der Sache gut ist  a und
darum befohlen wird, weiıl gut ıst”'.  .. Seine Krgänzung findet dieses Naturrecht
der Offenbarung. Nach dem Verfasser gehört die Unauflöslichkeit den natiur-
rechtlichen Wesenseigenschaften der Ehe, weil UTr ın der unauflöslichen Ehe die
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individuellen und sozıalen Z\wecké der Ahelichen Lehenägemeinscha.ft ıhre volle Ver-
wirklichung finden“ Wenn vernünftige Gründe vorliegen, kann die eheliche ( emeın-
schaft auch dauernd durch eınen freiwilligen Vertrag der Ehegatten aufgegeben werden:
1mMm Falle eiınes Ehebruchs kann der unschuldige F,hegatte uch einseltig dıe dauernde
Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft ordern. Während nach dem Rechte des
Alten Bundes die Auflösung der Eihe durch einen einselıtigen Akt, dıe Übergabe des
Scheidebriefs, möglıch WAäar, hat der Neue und die Eihe ir Wiürde eınes Sakraments
erhoben un!:‘ zugleich die Unauflöslichkeit des Ehebundes festgesetzt. Die Schwierig-
keıten, die mıt der Auslegung VO.  — Mt d 31 i und Mt 19, verbunden sınd, werden
eingehend erortert (vgl das Nähere

Der zweıte Teil bespricht dıe geschichtlıche Entwicklung des Eherechts In der
lateinischen Kirche, und ‚:War In dreı Unterabschnitten: VO.  - den Zeıiten der Urkirche
bıs zu Gratjan (1140), VO  - der eıt Gratıjans bıs ZUIH Konzil VO  > Irıent (1545 — 1563),
sSoWw1e VO.: Konzil VO:  i Trient hıs ZU. ‚uen Kodex Das Recht des GIC wird ın
einem besonderen Kapitel besprochen. Die Einzelheiten mussen ıIn dem Buche selbst
nachgelesen werden. Wichtig ıst, daß das kirchliche Gesetzbuch Mann und Frau ın
bezug auf diıe ehelichen Pfiichten und Rechte grundsätzlich gleichstellt und S1€e In
Beziehung auf die bürgerlichen Wirkungen der Lihe auf die Staatsgesetze verweiıst
(can. Im Kapıtel über die Zuständigkeıt der Kırche ın Ehesachen WIT' hervor-
gehoben, daß die Kirche dıe Zuständigkeit auch für hen zwischen Getauften und
Ungetauften für S1C. ın AÄnspruch nımmt, und dieser Anspruch wırd vorzüglıch untier

Berufung auf diıe Unteilbarkeıt des Ehevertrags begründet 124)
Der drıtte Teil bespricht die bürgerlichen Eherechtssysteme: sowohl jene, die in

ereinstımmung mıt dem Kirchenrechte vorgehen, als auch jene, die das Eherecht
selbständıg und unabhängıg VO  — der Kirche ordnen,; Besondere Beachtung finden die
spanısche Gesetzgebung und das Konkordat VO. August 1953, ferner die L  tahe-
nısche Gesetzgebung. Im Art. des italıenıschen Konkordats anerkennt der Hl Stuhl
die Zuständigkeit der staatlıchen Gerichte ZU.  r Entscheidung über die Aufhebung der
ehelichen Lebensgemeinschaft. Was Österreich anlangt, hat SIC. der Verfasser sehr
kurz gefaßt (vgl 142, 162 und 163). Man mu hıer nıcht NUur das Konkordat VOo

Juni 1933, sondern uch das Durchführungsgesetz beachten, welches den Parteıen
freistellt, sıch be1ı den aus dem Fhevertrage entspringenden Rechtsstreıten uch [}

den staatlıchen KRıchter Zl wenden (vgl das Nähere beı Johann Harıng, Kommentar
zum österreichischen Konkordat, Wien — Innsbruck 1934, {f.) Ich möchte
ZU den bestehenden Streitfragen de lege erenda nıcht Stellung nehmen, da oOTaus.-

sichtliıch demnächst Verhandlungen stattfinden werden, daß der Moment solchen
Diskussionen nıcht richtig gewählt wäre. Nur eines möchte ich mıt Ner Entschieden-
eıt betonen:;: das Eherecht, wıe das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch geregelt
hatte, War nıcht mangelhaft, wıe seıne Gegner glauben machen wollten. Es hatte
für Katholiken die tridentinische Eheschließung und die Unauflöslichkeit des Eihe-
bandes VO.  — StaatsM festgesetzt, dıe Unterschiede zwıschen dem kanonıschen un!
staatlıchen Rechte nıcht VO.  - entscheidender Bedeutung, und 1m übriıgen hatte
ıch das Gesetz ZUFXC Aufgabe gestellt, uch dıe relig1ösen Überzeugungen der anderen
Religionsgesellschaften schützen.

1en tto Weinberger
Katec_hetik und Litur;

Das Wort Gottes in der Schule. Finführung iın den Religionsunterricht der Pflicht-
schule Von Dr. Leopold Lentner. ı1en 1957, Verlag Herder. Kart Al —

VWiıe der Untertitel Ssagt, gibt der Verfasser eiıne Kinführung ın den Religionsunter-
cht der Pflichtschulen, 1ne Hılfe für sinnvolle un praktische Gestaltung, wobei
Nur die persönlichen und unterrichtlichen Fragen behandelt werden. ı Wichtige Er-
ziehungsprobleme, w1e Gebetserziehung, Gewissensbildung, Einführung ıIn das _

kramentale Leben U, dAo9 SIN noch gesondert eingehend behandeln (Vorwort, 5).
Da dıe Pflichtschulen behandelt werden, scheiden die Berufsschulen aus. Alles
wırd gesehen und dargelegt nach der Tradıtion der Wiener katechetischen Bewegung

3) o fehlt uch eıne Geschichte der katechetischen Bewegung. Es WITr NUFXr B6-
sprochen von der katechetischen Tradition ın Österreich VO. Jahrhundert bıs auf


